
HausordnungHausordnung
Stand: 09/2021



2

I. Wohnung

1. Lüften und Heizen ........................................5

2. Sanitäre Anlagen ...........................................5

3. Verhalten bei Frost .......................................6

4. Balkone und Loggien ....................................6

5. Tierhaltung .....................................................6

II. Nutzung von Gemeinschafts- 
 einrichtungen und des  
 Gemeinschaftseigentums

1. Waschen und Trocknen von Wäsche ......... 7

2. Empfangstechnik (TV, Internet & Co) ....... 7

3. Müllraum bzw. Müllboxen ............................ 7

4. Sperrmüll ........................................................ 7

5. Fahrzeuge und Zweiräder ...........................8

III. Reinigung

1. Gebäude und  

 Außenanlagen ...............................................8

2. Treppenhaus-, Boden- und  

 Kellerreinigung...............................................8

IV. Ordnung

1. Schutz vor Lärm ............................................9

2. Spielen der Kinder .........................................9

3. Treppenhaus und gemeinschaftlich  

 genutzte Räume ............................................9

V. Sicherheit

1. Schließen von Fenstern und Türen .........10

2. Abwesenheit des Mieters ..........................10

3. Brandschutz .................................................10

VI. Schäden und Veränderungen 
 der Mietsache

1. Meldung von Schäden und  

 Beeinträchtigungen ....................................11

2.	 Veränderungen	bzw.	Eingri昀昀e	in	 

 die Mietsache ................................................11

VII. Anhang

1.  Tierhaltung ................................................... 12



3

HausordnungHausordnung

I. WOHNUNG
 
1. Lüften und Heizen
Die Wohnung ist ausreichend zu lüften, 
zu reinigen und zu beheizen. Es ist nicht 
gestattet, die Wohnung zum Treppenhaus 
hin zu entlüften.

Bei einer Zwangslüftung in Küche oder Bad 
ist es untersagt, die vorhandenen Lüf-
tungsö昀昀nungen	 zu	 verschließen	 oder	
elektrische Geräte, wie z. B. Dunstabzugs-
hauben oder Lüfter, anzuschließen.

Eine ausreichende Lüftung der Wohnung 
ist auch in der kalten Jahreszeit sicher-
zustellen. Optimal ist eine kurze Lüftung 
bei	vollständig	geö昀昀neten	Fenstern,	mög-
lichst in Form einer Querlüftung. Diese ist 
wirksamer	 als	 ein	 lang	 andauerndes	 Ö昀昀-
nen der Fenster in Kippstellung, was auch 
im Hinblick auf höhere Heizkosten unter- 
bleiben sollte.
 
Alle Hinweise aus dem Flyer „Warm wie 
früher - ohne Zusatzkosten“ sind zu be-
achten.

2. Sanitäre Anlagen
Die Entsorgung von Haus-, Küchenab- 
fällen, Papierwindeln, Hygieneartikeln und 
anderen Abfällen über Toilettenanlagen 
und Spülbecken ist verboten.

Bei Verstopfung der Rohrleitungen inner-
halb der Wohnung haftet der Mieter in vol-
lem Umfang bei schuldhaftem Verhalten.

Um im Havariefall schnell handeln zu kön-
nen, empfehlen wir das kontinuierliche Be-
tätigen der Absperreinrichtungen inner- 
halb der Wohnung (Wasser, Eckventile, 
Waschmaschine, Geschirrspüler u. ä. ).
 
Das Betätigen von Absperr- und Regelein-
richtungen außerhalb der Wohnung durch 
den Mieter ist untersagt. Ausnahmen sind 
Havarie- oder Notfälle.

3. Verhalten bei Frost
Sinkt die Außentemperatur unter den Ge-
frierpunkt, sind alle geeigneten Maßnah-
men	zu	tre昀昀en,	um	ein	Einfrieren	von	Ab-
昀氀ussrohren,	Wasserleitungen,	Heizkörpern	
und Heizrohren zu vermeiden. Halten Sie 
deshalb Keller-, Boden- und Treppenhaus-
fenster in der kalten Jahreszeit – außer 
zum Lüften - geschlossen.

4. Balkone und Loggien
Die Benutzung der Balkone und Loggien 
darf für andere Bewohner nicht zu Beläs-
tigungen irgendeiner Art führen.

Blumenkästen müssen fachgerecht ange-
bracht	sein.	Beim	Gießen	der	Bep昀氀anzung 
ist darauf zu achten, dass niemand durch 

Das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus erfordert bestimmte Richtlinien, voral-
lem aber gegenseitige Rücksichtnahme. Um ein ungestörtes Zusammenleben weitest-
gehend zu erreichen, ist die Hausordnung als rechtsverbindlicher Bestandteil des Miet- 
bzw. Dauernutzungsvertrages einzuhalten.
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herablaufendes Wasser belästigt wird so-
wie Brüstungen, Wände und unter dem 
Balkon liegende Anlagen nicht verunreinigt  
oder beschädigt werden. Im Zweifelsfall 
kann die Genossenschaft das Aufstellen 
von Blumenkästen und Blumen untersa-
gen. 
Das Entstauben von Teppichen, Fußmat-
ten, Decken, Tüchern o. ä. auf den Balkonen  
und von Fenstern aus ist untersagt. Eben-
so untersagt ist das Entsorgen (z. B. Ziga-
rettenkippen) über Balkone bzw. Fenster.

5. Tierhaltung
Das Halten von Tieren, soweit es sich nicht 
um übliche Kleintierhaltung (wie Fische, 
Hamster o. ä.) handelt, bedarf der schrift-
lichen Genehmigung durch die Genossen-
schaft.

Bei der Haustierhaltung darf es zu keiner  
Belästigung der Mitbewohner führen, 
sonst kann diese untersagt werden. Bei 
der Benutzung des Aufzuges mit Haustie-
ren ist Rücksicht auf andere Bewohner zu 
nehmen.

Hunde sind grundsätzlich im Haus und in 
den Außenanlagen an der Leine zu führen, 
nicht unbeaufsichtigt zu lassen und von 
Spielplätzen fernzuhalten.

Der Bewohner ist für die Beseitigung von 
Schäden und Verunreinigungen, die durch 
sein Tier in der Wohnung und der gesam-
ten Wohnanlage entstehen, verantwort-
lich.

Siehe Anlage: Tierhaltung

 

II. NUTZUNG VON GEMEIN- 
SCHAFTSEINRICHTUNGEN UND 
DES GEMEINSCHAFTS- EIGENTUMS

1. Waschen und Trocknen  
 von Wäsche
Jeder Bewohner hat das Recht, die vor-
handenen Trockenräume zu nutzen. Nach 
erfolgter Nutzung ist der Trockenraum zu 
reinigen und zu verschließen.

Wäsche darf nur in den Trockenräumen 
und auf evtl. vorhandenen Trockenplätzen 
getrocknet werden. Auf Balkonen darf 
Wäsche bis zur Höhe der Brüstung aufge-
hängt werden.

Bei Vorhandensein von entsprechen- den 
Gemeinschaftseinrichtungen ist die Trock- 
nung von Wäsche in der Wohnung grund-
sätzlich zu vermeiden.

Bei der Benutzung von Waschmaschi- nen,  
Trocknern o. ä. verweisen wir auf die ge-
setzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten, die 
im Punkt IV benannt sind.

2. Empfangstechnik  
 (TV, Internet & Co)
Störungen bzw. Schäden beim TV-, Inter-
net- oder Telefonempfang melden Sie bitte 
Ihrem	Kabelnetzbetreiber.	Eingri昀昀e	an	der	
Gemeinschaftsanlage oder den Anten-
nensteckdosen dürfen nicht vorgenom-
men werden. Die Installation eigener An-
tennen zum Satellitenempfang ist in der 
Regel untersagt.

3. Müllraum bzw. Müllboxen
Der Müllraum bzw. die Müllboxen sind 
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HausordnungHausordnungstets sauber und verschlossen zu halten. 
Vorbeigefallener Müll ist sofort aufzuneh-
men und in der Mülltonne zu entsorgen. 
Papier, Pappe, Flaschen/ Gläser, Kunst-
sto昀昀/Verbundmaterial,	Restmüll	und	Bio-
abfall sind in die dafür vorgesehenen Be-
hälter (voneinander getrennt) zu werfen. 
Sondermüll, Sperrmüll und Gartenabfälle 
dürfen generell nicht über die Behälter 
entsorgt werden.

Es gilt die jeweils gültige Fassung des Ab-
fallwegweisers der Stadt Magdeburg.

4. Sperrmüll
Für die Entsorgung von Sperrmüll melden 
Sie sich bitte beim Städtischen Abfallwirt-
schaftsbetrieb. Dort erhalten Sie zweimal 
jährlich einen Termin zur kostenlosen Ab-
holung. Die Bereitstellung auf dem Grund-
stück ist nur am Vorabend bei abgeschlos-
sener Terminvereinbarung zur Entsorgung 
gestattet. Nach der Abfuhr sind vorhande-
ne Verunreinigungen bzw. nicht abgeholter 
Sperrmüll zu beseitigen.
 

5. Fahrzeuge und Zweiräder
Das Befahren und Parken von Fahrzeugen 
auf	 Grün昀氀ächen	 und	 Wegen	 ist	 grund-
sätzlich untersagt. Unbefugt abgestellte 
Fahrzeuge	 werden	 kostenp昀氀ichtig	 durch	
Fremdunternehmen abgeschleppt.
Eine Ausnahme bilden die im Auftrag der 
Stadtfelder handelnden Dienstleistungs-
昀椀rmen.
Ein unbegründetes Laufenlassen von 
Fahrzeugmotoren	 auf	 Park昀氀ächen	 sowie	
lärmintensive Reparaturen an Fahrzeugen 
sind grundsätzlich verboten, ebenso das 
Autowaschen.
Das Abstellen von Motorrädern und Mo-
peds in Keller- und Gemeinschaftsräumen, 

Fluren und Hauseingängen und in den 
Außenanlagen ist verboten. Das Abstellen 
von Fahrrädern hat nur auf bzw. in den 
dafür	 vorgesehenen	 Frei昀氀ächen,	 Boxen,	
Fahrradräumen oder in dem zur Wohnung 
gehörenden Keller zu erfolgen.

III. REINIGUNG

1.  Gebäude und Außenanlagen 
Gebäude und Grundstücke der Genos- 
senschaft sind stets in einem sauberen 
Zustand zu halten. Jegliche Verunreini-
gungen und Beschädigungen des Gebäu-
des oder der Außenanlage sind untersagt. 
Bei Zuwiderhandlung werden die Verur-
sacher materiell zur Verantwortung ge-
zogen. Für Beschädigungen der Außenan-
lagen durch Lieferanten des Nutzers der 
Wohnung haftet der Bewohner.

Das Halten und Füttern von Tieren, auch 
von frei lebenden Tieren aller Art, ist in den 
Außenanlagen und Gemeinschaftsein-
richtungen ausdrücklich verboten. 
Werfen Sie keine Gegenstände oder Abfälle 
in die Grünanlagen oder aus den Fenstern.
Verunreinigungen durch Feierlichkeiten, 
wie Jahreswechsel oder sonstige Veran-
staltungen, sind unverzüglich zu beseiti-
gen.

2. Treppenhaus-, Boden- und  
 Kellerreinigung
Die Treppenhaus-, Boden- und Kellerrei-
nigung wird durch ein externes Dienst-
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leistungsunternehmen durchgeführt. Bei 
Beanstandungen informieren Sie bitte 
schnellstmöglich die Stadtfelder. Grobe 
Verunreinigungen sind durch den Verur-
sacher unverzüglich zu beseitigen.

 
IV. ORDNUNG

1. Schutz vor Lärm
Die Hausbewohner nehmen ständig und 
gegenseitig Rücksicht und vermeiden 
auch außerhalb der Ruhezeiten unnötigen 
Lärm.
Es ist untersagt, andere Bewohner durch 
eine über das normale Maß hinausgehende 
Lärmbelästigung zu beeinträchtigen. In 
den Zeiten von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 
22:00 Uhr bis 07:00 Uhr sind ruhestörende 
Arbeiten, wie z. B. Sägen, Bohren und 
Hämmern, untersagt. An Sonn- und Feier-
tagen gilt das Gebot der Sonn- und Feier-
tagsruhe, hier ist besondere Rücksicht auf 
das Ruhebedürfnis der Hausbewohner zu 
nehmen.

Reparatur- und Baumaßnahmen, die durch 
die Genossenschaft beauftragt werden, 
sind von diesen Regelungen ausgenom-
men und zulässig.

Stellen Sie Fernseh-, Rundfunkgeräte,  
andere Tonwiedergabegeräte sowie Com-
puter und sonstige digitale Geräte auf 
Zimmerlautstärke ein. Ebenso ist das 
Hausmusizieren auf die Wohnung und auf 
Zimmerlautstärke zu beschränken.
Das gilt auch bei Feiern, die sich über 
22:00 Uhr hinaus erstrecken. Kündigen Sie 
diese den Hausbewohnern rechtzeitig an.

Im Übrigen gilt die Gefahrenabwehrverord- 
nung der Stadt Magdeburg in der jeweils 
gültigen Fassung.

2. Spielen der Kinder
Das Spielen ist nur auf den hierfür vorge-
sehenen Kinderspielplätzen zulässig, nicht 
im Treppenhaus, im Personenaufzug, in 
den Kellergängen, auf dem Dachboden so-
wie	in	bep昀氀anzten	Außenanlagen.	Geräu-
sche, die durch das Spielen von Kindern 
in der Wohnung oder auf dem Grundstück 
verursacht werden, sind zu dulden, sofern 
es sich nicht um vorsätzlich verursachten 
übermäßigen Lärm handelt.

3. Treppenhaus und gemein- 
 schaftlich genutzte Räume
Zur Einhaltung des vorbeugenden Brand-
schutzes ist das Abstellen von Gegen-
ständen	 jeglicher	 Art	 in	 den	 Haus昀氀uren,	
Treppenhäusern und gemeinschaftlich 
genutzten Räumen untersagt.
Das Abstellen und Lagern von Gegen- 
ständen im Keller oder in anderen zur Woh-
nung gehörenden Nebengelassen erfolgt  
auf eigene Gefahr. Fluchtwege sowie unge-
hinderter Zugang zu Feuerlösch- und Ab-
sperreinrichtungen sind zu gewährleisten. 
 

V. SICHERHEIT

1. Schließen von Fenstern  
 und Türen
Zum Schutz aller Hausbewohner sind die 
Haus-, Keller- und Hoftüren zu jeder Zeit 
geschlossen zu halten.
Die Haustüren dürfen nicht abgeschlos-
sen werden. Fenster in Gemeinschaftsräu-
men, Treppenhäusern bzw. dem zur Woh-
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HausordnungHausordnungnung gehörenden Keller sind, außer zum 
kurzzeitigen Lüften, geschlossen zu halten.  
Dies gilt besonders in der kalten Jahres-
zeit. Wer die Fenster und Lüftungsanlagen 
zwecks	 Lüftung	 geö昀昀net	 hat,	 hat	 diese	
auch wieder zu schließen.

2. Abwesenheit des Mieters 
Kürzere oder länger dauernde Abwesen-
heit des Mieters entbindet diesen nicht 
von	der	Wahrnehmung	seiner	P昀氀ichten.	Es	
liegt im Interesse des Mieters, wenn er bei 
längerer Abwesenheit eine von ihm beauf-
tragte Person davon unterrichtet und Vor-
sorge für einen erleichterten Zugang zu 
seiner	Wohnung	in	Notfällen	tri昀昀t.
 
Fenster und Absperrventile in der Woh-
nung sind in der Zeit der Abwesenheit ge-
schlossen zu halten.

3. Brandschutz
Das Lagern von feuergefährlichen, leicht 
entzündlichen oder Geruch verursachen-
den	Sto昀昀en	ist	im	ganzen	Wohnhaus	ver-
boten.
O昀昀enes	 Licht	 und	Rauchen	 auf	 dem	Bo-
den, im Treppenhaus, im Keller bzw. in den 
Gemeinschaftsräumen sowie Aufzügen 
sind verboten.

Bei der Wahrnehmung von Gasgeruch ist 
der Gasnotruf anzurufen und danach die 
Genossenschaft umgehend zu informie-
ren.	 Die	 betro昀昀enen	Räume	 dürfen	 nicht	
mit	o昀昀enem	Licht	betreten	werden.	Elek-
trische Geräte sind nicht zu betätigen. Die 
Fenster	sind	zu	ö昀昀nen	und	die	Gashähne	
zu schließen.
Aus Sicherheitsgründen ist das Grillen mit 

Holzkohle und Gas auf Balkonen, Loggien 
und auf den unmittelbar am Gebäude lie-
genden Flächen untersagt.

VI. SCHÄDEN & VERÄNDERUNGEN 
 DER MIETSACHE

1. Meldung von Schäden und  
 Beeinträchtigungen
Schäden in der Wohnung, im Haus sowie in 
den gemeinschaftlich genutzten Räumen 
sind dem zuständigen Hausmeister bzw. 
der Genossenschaft unverzüglich zu mel-
den. Das gilt auch bei Feststellung von 
Ungeziefer, wie z. B. Ratten, Mäusen usw. 
Außerhalb der Geschäftszeiten der Genos-
senschaft ist im Havariefall der zuständi-
ge Notdienst der Genossenschaft zu in-
formieren. Die Telefonnummer ist auf der 
Informationstafel im Haus ausgewiesen. 

2. Veränderungen bzw. 
	 Eingri昀昀e	in	die	Mietsache
Für bauliche Veränderungen an der Miet-
sache ist vor Beginn immer die schriftliche 
Zustimmung der Genossenschaft einzu-
holen.	Eingri昀昀e	in	die	Installationssysteme	
(Wasser, Abwasser, Heizung und Elektro) 
sind nicht gestattet.

Wir wünschen allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern eine angenehme Nachbar-
schaft.

TIERHALTUNG
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INFORMATIONEN 

ZUR TIERHALTUNG

F
o

t
o

: 
R

o
b

e
r
t
o

 N
ic

k
s

o
n

Diese erfolgt widerru昀氀ich, d.h. bei 

p昀氀ichtversicherung ist zwingend 
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HUNDE

Hundehaltung bedarf in jedem Falle 

der Zustimmung der Genossenschaft.

Diese erfolgt widerru昀氀ich, d.h. bei 
Störung der Mitbewohner durch den 

Hund oder durch eine nicht artge-

rechte Hundehaltung kann die Geneh-

migung fristlos widerrufen werden. 

Das gilt nicht für Blindenbegleit- und 

Behindertenbegleithunde.

Die Haltung von gefährlichen Hunde-

rassen und deren Kreuzungen sowie

gefährlichen Hunden gemäß dem 

„Gesetz zur Vorsorge gegen die von 

Hunden ausgehenden Gefahren“ des 

Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Ja-

nuar 2009 ist ausgeschlossen.

Tierhaltung

Folgende Verhaltensregeln  

sind zu beachten:

 Hunde sind im Haus und in den 

Außenanlagen an der Leine zu 

führen, nicht unbeaufsichtigt zu 

lassen und von Spielplätzen fern 

zu halten.

 Bei der Benutzung eines Aufzu-

ges ist Rücksicht auf andere Be-

wohner zu nehmen.

 Verunreinigungen durch Hunde 

sind von den Hundehaltern unver-

züglich zu beseitigen.

 Der Nachweis einer Hundehaft-

p昀氀ichtversicherung ist zwingend 
erforderlich.

Darüber hinaus gilt  

oben genanntes Gesetz.

Das Halten von Tieren ist durch den Nutzungsvertrag und die 

Hausordnung geregelt. Es bedarf der schriftlichen Genehmigung 

durch die Genossenschaft, soweit es sich nicht um übliche Klein-

tierhaltung handelt (Fische, Hamster, Vögel und andere unprob-

lematische Kleintiere). Das Halten von Haustieren ist nur dann 

erlaubt, wenn die Tiere entsprechend den Bestimmungen des 

Tierschutzes artgerecht gehalten werden und eine Belästigung 

und Gefährdung anderer Personen ausgeschlossen ist. Für Schä-

den, insbesondere an Türen, Fenster, Fußböden und Tapeten haf-

tet der Halter in vollem Umfang.
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KATZEN

Es dürfen keine Geruchs- oder Ge-

räuschbelästigungen auftreten. Kat-

zenstreu ist nicht über das WC-Becken 

zu entsorgen. Dies kann zu Verstop-

fungen in den Entwässerungsrohren 

der Wohnung oder im gesamten Haus 

führen.

Das Anbringen von Katzennetzen am 

Balkon bedarf der Zustimmung der 

Genossenschaft.

Verunreinigungen durch Katzen im 

Haus und der dazugehörigen Außen-

anlagen sind vom Katzenhalter unver-

züglich zu beseitigen.

KLEINTIERE

Das Halten von Kleintieren ist zulässig, 

solange sie nicht in unangemessener 

Zahl, artgerecht gehalten werden und 

keinen Anlass für Klagen jeglicher Art 

von anderen Mitbewohnern geben.

Ausnahmen sind außergewöhnli-

che exotische Tierarten, die spezielle 

Haltebedingungen/Sicherungsmaß-

nahmen erfordern und gegebenen-

falls von einem hohen Stör- oder Ge-

fährdungspotential, wie Papageien, 

Schlangen, giftige Tiere u.ä. auszuge-

hen ist. Für die Haltung solcher Tier-

arten ist eine Genehmigung seitens 

der Genossenschaft erforderlich.

Die Haltebedingungen/Sicherheits-

maßnahmen und gegebenenfalls 

erforderliche persönliche Voraus-

setzungen des Halters und eine ent-

sprechende Haftp昀氀ichtversicherung 
sind der Genossenschaft nachzuwei-

sen.



11

sprechende Haftp昀氀ichtversicherung 

Die Stadtfelder (DSW)
Wohnungsgenossenschaft eG
Peter-Paul-Straße 32
39106 Magdeburg

Kontakt:
Tel: + 49 391 56849-0
Fax: + 49 391 56849 - 99
Mail: info@diestadtfelder.de




